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Sitzung des Kreisausschusses 
 

 

Am Montag, 24.06.2019, findet um 13.30 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu in 
Mindelheim, Zi.Nr. 100, 1. OG, eine Sitzung des Kreisausschusses statt. 

 

T a g e s o r d n u n g: 
 

A) Öffentliche Sitzung 
 
1. Aufstellung einer Vorschlagsliste für ehrenamtliche Richter am Verwaltungsgericht 

 

2. Bestellung eines Wahlleiters und eines stellvertretenden Wahlleiters zur Landrats- und Kreistagswahl 
am 15.03.2020 

 

3. Erlass einer Wahlordnung für die Einrichtung eines Inklusionsbeirats beim Landkreis 

Unterallgäu 

 



- 155 - 

KABl. Nr. 22/2019 

4. Stadtbus-Regionalbus-Konzept Memmingen-Unterallgäu 

 

5. Anpassung des Investitionszuschusses für das Kommunalunternehmen Kreiskliniken Unterallgäu 
aufgrund des verbesserten Jahresergebnisses 2018 

 

6. Bezuschussung des THW-Fördervereins Memmingen zum Kauf eines Teleladers 

 

Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an. 
 

Mindelheim, 13. Juni 2019 

 

 

54 - 6360.01-07 

 

 

Abfallentsorgung; 
Sammlung von Problemabfällen 

 

 

Der Landkreis Unterallgäu führt im Jahr 2019 wieder Schadstoffsammlungen durch. 

Die dritte Sammlung von Schadstoffen findet wie folgt statt: 
 

 Montag, 08.07.2019 
Lauben 08:30 - 09:15 Uhr  Feuerwehrhaus 

Oberschönegg 09:45 - 10:30 Uhr  Wertstoffhof 

Boos 11:15 - 11:45 Uhr  Raiffeisenbank 

Niederrieden 12:30 - 13:15 Uhr  Sportheim 

Fellheim 13:45 - 14:30 Uhr  Feuerwehrhaus, Ulmer Straße 8 

Pleß 15:00 - 15:45 Uhr Lagerhaus 

 

 Dienstag, 09.07.2019 
Heimertingen 08:30 - 09:15 Uhr  Wertstoffhof 

Buxheim 09:45 - 10:30 Uhr  Wertstoffhof 

Benningen 11:00 - 11:45 Uhr  Mehrzweckhalle 

Illerbeuren 12:30 - 13:00 Uhr  Feuerwehrhaus 

Woringen 13:30 - 14:15 Uhr Rathaus 

Bad Grönenbach 14:45 - 16:00 Uhr Loipenparkplatz, Egg 7 

 

 Mittwoch, 10.07.2019 
Holzgünz 08:30 - 09:00 Uhr  Feuerwehrhaus Schwaighausen 

Westerheim 09:30 - 10:15 Uhr  Feuerwehrhaus 
Attenhausen 10:45 - 11:30 Uhr  Mehrzweckhaus 

Ottobeuren 12:00 - 14:15 Uhr  Parkplatz bei der Sportwelt, 

  Am Galgenberg 

Markt Rettenbach 14:45 - 15:45 Uhr Lüdinghauser Platz 

 

 Donnerstag, 11.07.2019 
Loppenhausen 08:30 - 09:15 Uhr  Feuerwehrhaus 

Babenhausen 09:45 - 11:45 Uhr  Busbahnhof 

Winterrieden 12:00 - 12:30 Uhr  Mehrzweckhalle 

Erkheim 13:15 - 14:15 Uhr  Wertstoffhof 
Ungerhausen 14:45 - 15:30 Uhr Gasthaus Adler 
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 Freitag, 12.07.2019 
Unteregg 08:30 - 09:15 Uhr  Parkplatz Gasthof Adler 

Dirlewang 09:45 - 10:45 Uhr  Gasthof Rössle 
Apfeltrach 11:15 - 12:00 Uhr  Schützenheim 

Mindelheim 12:45 - 16:00 Uhr  Wertstoffhof 

 

 Samstag, 13.07.2019 
Bad Wörishofen 08:30 - 10:30 Uhr  Wertstoffhof 

Türkheim 11:00 - 12:00 Uhr  Hochstraße Bahngelände 

Ettringen 12:30 - 13:30 Uhr  Altes Feuerwehrhaus/Turnhalle 

Haselbach  14:15 - 15:00 Uhr  Am Freibad 

 

Am Schadstoffmobil können aus Haushalten folgende Abfallarten gebührenfrei abgegeben werden: 
 

Alle Stoffe mit Gefahrstoffzeichen:  
� flüssige Farb- und Lackreste (lösemittelhaltig) 

� Fotochemikalien  

� Haushaltsreiniger 

� Holzschutzmittel  

� Laugen und Säuren 

� Lösungsmittel 

� Medikamente 

� PCB-haltige Kondensatoren 
� Pflanzenschutzmittel 

� quecksilberhaltige Abfälle 

� Rostentferner  

� Spraydosen mit Restinhalt 

 

Die Schadstoffe sollen möglichst in ihren ursprünglichen Gefäßen belassen werden, dürfen wegen evtl. 

notwendiger Rückfragen nur persönlich abgegeben und nicht unbeaufsichtigt an der Sammelstelle 

zurückgelassen werden. Es wird davor gewarnt, verschiedene Schadstoffe zusammenzuschütten, weil 

dadurch gefährliche chemische Reaktionen ausgelöst werden können.  

Schadstoffe bzw. Sondermüll aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben dürfen nur in kleinen Mengen 
gebührenfrei angeliefert werden; gegebenenfalls werden Gebühren gemäß der Abfallgebührensatzung 

erhoben. 

 

Pro Anlieferung werden maximal 50 Kilogramm an Schadstoffen bzw. Sondermüll angenommen, un- 

abhängig davon, ob es sich um eine private oder gewerbliche Anlieferung handelt. 

Bei größeren Mengen ist die Kontaktaufnahme mit der Abfallwirtschaftsberatung erforderlich. 

 
Ausnahme: 

Medikamente aus Apotheken können ohne Mengenbegrenzung angeliefert werden. 
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Nicht am Schadstoffmobil angenommen werden:  
 

Abfallart Entsorgung über 

Altöl und feste ölhaltige Abfälle Verkaufsstelle 

Altreifen 

Händler oder Wertstoffhof  

(ohne Felge, bis 60 cm Durchmesser, gegen 

Gebühr)  

Beschädigte Lithiumbatterien 

Achtung, entzündlich!  

Mit Sand bedecken und Kontakt mit der 

Abfallwirtschaftsberatung aufnehmen. 

Farben und Lacke (eingetrocknet) Restmüll 

Feuerwerkskörper, Munition, Sprengkörper 
Bitte Kontakt mit der Abfallwirtschafts-beratung 

aufnehmen.  

Gerätebatterien, Autobatterien Verkaufsstelle oder Wertstoffhof 

Glühbirnen, Halogenlampen Restmüll 

Leere Sprühdosen Gelbe Tonne 

Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LEDs Wertstoffhof 

PUR-Schaumdosen Verkaufsstelle oder Wertstoffhof 

Speiseöle und -fette 
Wertstoffhof  
(fest: in Blechdosen, flüssig: zum Ausleeren) 

Wandfarbe, Dispersionsfarbe 
Restmüll (flüssige Farbe vorher eintrocknen 
lassen oder mit Sägemehl oder Gips eindicken) 

Zerbrochene Energiesparlampen Wertstoffhof (in einem verschlossenen Behältnis) 

 
Eine vollständige Übersicht aller Termine des Schadstoffmobils finden Sie in der Unterallgäuer 

Umweltzeitung. Außerdem sind die Sammeltermine im Abfuhrkalender des Landkreises unter 

www.unterallgaeu.de/abfuhrkalender und in der Unterallgäu-App für den jeweils angemeldeten Standort 

hinterlegt. Die Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises gibt bei Fragen Auskunft unter Telefon 

(0 82 61) 9 95 - 3 67 oder - 4 67. 

 

Mindelheim, 5. Juni 2019 
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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN 

 

 

24 - 9410.0 

 

 

Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes für künstliche Besamung der Haustiere Mindelheim, 

Landkreis Unterallgäu, für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 
 

 
I. 

 

Aufgrund der Art 41 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff 

der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung: 

 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für die Jahre 2019 und 2020 wird hiermit festgesetzt, im 

 

 2019 2020 
 
VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 6.500 €  6.500 € 

 

und im 

 

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.000 €  3.000 € 

 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 
 

Eine Betriebskostenumlage und Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

 
§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird auf 1.500 € festgesetzt. 

 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
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§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2019 in Kraft. 
 

Mindelheim, 14. März 2019 

ZWECKVERBAND FÜR KÜNSTLICHE BESAMUNG DER HAUSTIERE MINDELHEIM 

 

Georg Wölfle 

Geschäftsführer des Zweckverbandes für künstliche Besamung 

 

II. 
 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 
 

III. 
 

Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 GO, Art. 41 KommZG vom Tage dieser Bekanntmachung an 

eine Woche lang in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes, Mindelheim, Brixener Str. 25 zur 

Einsichtnahme bereit. 

 

 

24 - 9410.0 

 

 

Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Gemeinden Breitenbrunn 

und Pfaffenhausen für den Ortsteil Weilbach, Landkreis Unterallgäu, 
für das Haushaltsjahr 2019 

 

 

I. 
 

Aufgrund der §§ 16, 17 und 18 der Verbandssatzung und § 41 des Gesetzes über die kommunale 

Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt der 

Zweckverband folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im 

 

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 218.610 € 

 

und im 
 
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 94.399 € 
 

ab. 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf 0 €. 
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§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. 

 

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf 50.000 € festgesetzt. 

 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 
§ 7 

 

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2019 in Kraft. 

 
Breitenbrunn, 11. Juni 2019 

ZWECKVERBAND ZUR WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDEN BREITENBRUNN UND PFAFFENHAUSEN 

 

Erwin Hefele 

Zweckverbandsvorsitzender 

 

II. 
 

Der Haushalt 2019 enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile (Schreiben des Landratsamtes 

Unterallgäu vom 06.06.2019, Gesch.-Nr.: 24 - 9410.0). 
 

III. 
 

Die Haushaltssatzung samt ihrer Anlagen liegt gem. Art. 41 KommZG u. Art. 65 Abs. 3 GO vom Tag nach 

dieser Bekanntmachung an für die gesamte Zeit ihrer Wirksamkeit in der Verwaltungsgemeinschaft 

Pfaffenhausen (Zimmer 301) während der allgemeinen Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 

 

 

Hans-Joachim Weirather 

Landrat 


